
 

 
 

 

Öffentliche Bekanntmachungen  
der Stadt Hofgeismar 

 

 
 
Öffnungs-/Schließzeiten der Stadt Hofgeismar  
 
Die Stadtverwaltung Hofgeismar ist am Montag, den 22.12.2025 von 08:00 bis 18:00 Uhr 
sowie am 23.12.2025 von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr geöffnet. 
In der Zeit „zwischen den Jahren“ am 29.12.2025 und 30.12.2025 bleibt die Verwaltung ge-
schlossen. 
In dringenden Fällen ist ein Notdienst in den Bereichen Standesamt, Einwohnermelde- und 
Passamt sowie dem Wahlamt eingerichtet: 
Montag, 29.12.2025 und Dienstag, 30.12.2025 jeweils von 08:00 bis 12:00 Uhr. 
 
Das Wahlamt ist zusätzlich am Mittwoch, 24.12.2025 sowie am Mittwoch, 31.12.2025 von 
10.00 Uhr bis 12.00 Uhr geöffnet. 
 
Die Tourist-Information „Naturpark Reinhardswald“ ist vom 24.12.2025 bis 01.01.2026 ge-
schlossen. 
 
Die Stadtbücherei Hofgeismar ist vom 23.12.2025 bis 01.01.2026 geschlossen. 
 
Das Apothekenmuseum ist vom 22.12.2025 bis einschließlich 03.01.2026 geschlossen. 
 
Das Stadtmuseum ist vom 22.12.2025 bis einschließlich 03.01.2026 geschlossen. 
 
Das Ortsgericht Hofgeismar bleibt am Montag, den 29.12.2025 geschlossen. 
 
Die städtischen Kindergärten sind vom 22.12.2025 bis 02.01.2026 geschlossen. 
 
Bad am Park Hofgeismar - Schließ-/Öffnungszeiten 
 

• Mittwoch, 24.12.2025 (Heiligabend): geschlossen  

• Donnerstag, 25.12.2025 (1. Weihnachtstag): geschlossen  

• Freitag, 26.12.2025 (2. Weihnachtstag): geschlossen  
 

• Mittwoch, 31.12.2025 (Silvester): geschlossen 

• Donnerstag, 01.01.2026 (Neujahr): geschlossen 
 
Von Samstag, 27.12.2025 bis Dienstag, 30.12.2025 hat das Bad am Park zu den gewohnten 
Öffnungszeiten geöffnet. 
 
Bereitschaftsdienste: 
 

• Der Bereitschaftdienst Wasserwerk ist unter folgender Nr. erreichbar: 0170/7837748 

• Der Bereitschaftsdienst Kläranlage ist unter folgender Nr. erreichbar: 05671/7059557 

• Der Bereitschaftsdienst Bauhof ist unter folgender Nr. erreichbar: 0172/5847406 
 
 
Wir bitten um Kenntnisnahme. 
 



 
Hofgeismar, 11.12.2025 
 
DER MAGISTRAT 
DER STADT HOFGEISMAR 
 
 
 
 
T. Busse 
Bürgermeister 
 


